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Newsletter 15 | Rickmers Holding AG 

 

Neuer Sachstandsbericht/wichtige Hinweise zur Abschlagsverteilung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen heute weitere Informationen in der Sache Rickmers Holding AG 

zukommen lassen. Der Insolvenzverwalter, Herr Rechtsanwalt Dr. Jens-Sören 

Schröder, hat einen neuen Übernahmebericht veröffentlicht.  

 

 

Gemeinsamer Vertreter stellt Bericht zur Verfügung  

 

Den Bericht erhalten Sie gegen einen aktuellen Depotnachweis (nicht älter als 10 

Werktage) von Ihrem gemeinsamen Vertreter. Dies ist die One Square Advisory 

Services GmbH. Wenn Sie den Bericht erhalten möchten, senden Sie bitte entspre-

chend eine E-Mail mit dem Depotnachweis an rickmers@onesquareadvisors.com 

oder per Fax an 089 15 98 98 22. 

 

 

Zusätzlich erläuternde Zusammenfassung für SdK-Mitglieder  

 

Eine Zusammenfassung des Berichts mit weiteren Erläuterungen stellen wir be-

troffenen SdK-Mitgliedern gerne kostenlos zur Verfügung. Um zu dem Dokument 

zu gelangen, folgen Sie bitte dem Link http://www.sdk.org/rickmers und melden 

sich rechts oben auf unserer Internetseite mit Ihrer Mitgliedsnummer und Ihrem 

Nachnamen an. Sie finden das Dokument nach erfolgreichem Login (= Texteinga-

befelder verschwinden und Sie werden mit Namen begrüßt) rechts in der Box mit 

der Überschrift „Weitere Unterlagen“.  

 

 

Wichtige Hinweise zur Abschlagsverteilung 

 

Wie berichtet hat der Insolvenzverwalter eine erste Abschlagsverteilung in Höhe 

von einem Prozent auf die zu erwartende Quote vorgenommen. Die Anleiheinhaber 

erhalten diese Abschlagszahlung nur über den gemeinsamen Vertreter. Um die Zah-

lung zu erhalten, müssen Sie am Stichtag (20.12.2018) Anleihen besessen haben. 

 

Die Auszahlung sollte ursprünglich im Januar erfolgen. Der gemeinsame Vertreter 

hat auf seiner Website folgende Meldung veröffentlicht: 

 

„(…) Aus rechtlichen und steuerlichen Gründen ist es erforderlich, die jeweils kor-

rekte Auszahlungshöhe sowie die Aufteilung dieser auf den Nominalbetrag und auf 

die aufgelaufenen Zinsen zu ermitteln. Bei der Ermittlung dieser Werte sind wir auf 
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Angaben seitens des Insolvenzverwalters angewiesen. Diese Angaben betreffen 

insbesondere die Aufteilung der zur Insolvenztabelle festgestellten Forderungen aus 

der Anleihe. Zunächst wurden seitens des Insolvenzverwalters nur pauschal 

€ 250 Mio. von angemeldeten € 306,0 Mio. festgestellt, sodass zunächst nicht er-

sichtlich war, welche Forderungen seitens des Insolvenzverwalters bestritten und 

welche Forderungen festgestellt worden waren. 

  

Erst Ende März 2019 haben wir vom Insolvenzverwalter Auskunft über im Einzel-

nen bestrittene Forderungen erhalten, aus der wir die entsprechenden zur Insolvenz-

tabelle festgestellten Forderungen errechnet haben (die Inhaber der bestrittenen 

Forderungen sind informiert; sofern Sie nicht separat von uns angeschrieben wur-

den, sind Sie hiervon nicht betroffen). Daraufhin haben wir am 02. April 2019 die 

Instruktionen für den Ausschüttungsprozess sowie die relevanten Dokumente an 

registrierte Anleihegläubiger versendet. In Kalenderwoche 21 erreichte uns nun ein 

weiteres Schreiben des Insolvenzverwalters, welches die zur Insolvenztabelle fest-

gestellten Forderungen konkretisiert und im Einzelnen beziffert hat. Die in diesem 

Schreiben genannten Beträge stehen leider im Widerspruch zu den vorher als fest-

gestellt kommunizierten Forderungen und müssen nun wieder kurzfristig mit dem 

Insolvenzverwalter besprochen und geklärt werden. 

  

Da wir den Vorbereitungs- und Prüfungsprozess weitestgehend abgeschlossen ha-

ben und mit den Auszahlungen in Kalenderwoche 21 beginnen wollten, haben wir 

auf zwischenzeitliche Wasserstandsmeldungen verzichtet. Wir bitten dies zu ent-

schuldigen. Wir bemühen uns derzeit um schnellstmögliche Aufklärung der Diffe-

renzen bzgl. der festgestellten Insolvenzforderungen und werden schnellstmöglich 

mit dem Auszahlungsprozess fortfahren. Bis dahin bitten wir um Geduld und dan-

ken für Ihr Verständnis.“ 

 

 

Wir gehen davon aus, dass die Differenzen demnächst geklärt sein werden und die 

Abschlagszahlung noch im 2. Quartal 2019 erfolgen wird. Diese erhalten Sie auto-

matisch in Ihr Depot eingebucht.  

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 26.06.2019 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Rickmers Holding AG! 
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